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Öffentlicher Gestaltungsplan Campingplatz und
Strandbad Türlersee - Genehmigung

Gemeinde Hausen am AlbiS

Massgebende - Sltuationsplan 1:1'000 vom 5. Juni 2019

Unterlagen ^ Bestimmungen vom 5. Juni 2019
Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 5. Juni 2019

Ausgangslage und Sachverhalt
Aniass und Zielsetzung Der Campingplatz liegt eingebettet zwischen dem Naturschutzgebiet, dem Türlersee und

der Planung dem Weiler Türlen und besteht bereits seit ca. 1958. Mit dem Strandbad grenzt er direkt
an den See und weist ein Restaurant und sanitäre Einrichtungen auf. Ziel des öffentlichen
Gestaltungsplanes Campingplatz Türlersee ist es, die erforderlichen Voraussetzungen zu
schaffen, um am bestehenden Standort zeitgemässe Campingplatzgebäude errichten zu
können, da die sanitären Anlagen und das Restaurant nicht mehr dem heutigen Stand
und Bedarf entsprechen. Die Parzelle auf welcher sich die Gebäude befinden, liegt in der
kantonalen Freihaltezone und grenzt an die Weilerkernzone des Weilers Türlen.

Aufgrund der landschaftlich empfindlichen Lage (Schutzverordnung Türlersee und BLN)
ist die Erstellung eines Gestaltungsplanes erforderlich, um dem Wert der Landschaft am
Türlersee Rechnung zu tragen. Die Gestaltungsplanpflicht stellt sicher, dass besonders
gut gestaltete Ersatzbauten erstellt werden. Es sind keine relevanten Veränderungen der
Nutzungsintensität und des Bauvolumens beabsichtigt.

Festsetzung Die Gemeindeversammlung Hausen am Albis setzte mit Beschluss vom 5. Juni 2019 die
Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung und den öffentlichen Gestaltungsplan
Campingplatz und Strandbad Türlersee fest. Gegen diese Beschlüsse wurden gemäss
Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats vom 29. Juli 2019 keine Rechtsmlttel eingelegt.
Mit Schreiben vom 8. August 2019 ersucht die Gemeinde Hausen am Albis um Genehmi-
gung der Vorlagen.

Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung wird mit separater Klärung genehmigt.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.
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B. Materielle Prüfung
Zusammenfassung der Der Campingplatz mit dem Campinggebäude und das Freibad sind am Standort beste-

Vorlage hend. Die Nutzung (Camplngplatz mit Freibad) bedingt die bestehende Lage am Türler-
see. Gemäss kantonalem Richtplan liegt der Campingplatz im Erholungsgebiet und auch
der regionale Richtplaneirrtrag Erholungsgebiet C/D (Freibad/Campingplatz) liegt vor. Das
wesentliche öffentliche Interesse an dieser Anlage ist entsprechend ausgewiesen,
wodurch das Schaffen von Freihalte- und Erholungszonen nach § 61 ff. PBG gerechtfer-
tigt ist. Im kommunalen Richtplan sind der Camping (C) und das Strandbad (Fb, regionale
Festlegung) eingetragen.

Da das Areal des Campingplatzes im Bereich der Schutzverordnung Türlersee liegt und
bereits als Erholungszone VIB ausgewiesen ist, bedarf es für die Einzonung grundsätzlich
keiner vorgängigen Revision der Schutzverordnung. Dies erfolgt nach der Festsetzung
des vorliegenden Gestaltungsplanes in Anpassung an die Situation im Detail. Dabei sol-
len die Gewässerparzelle des Fellibaches eine Naturschutzzone zugeteilt werden und die
Erholungszone VIB soll mit der Parzellengrenze abgestimmt werden.

Neben dem Ziel, am bestehenden Standort neue zeitgemässe, Campingplatzgebäude zu
errichten, soll darüber hinaus die Gesamtsituation des Campingplatzes geregelt werden.
Dadurch soll Klarheit erlangt werden, welche Nutzungen möglich sind und welche Anfor-
derungen in Anbetracht der Lage bestehen. Dadurch soll eine zeitgemässe, effiziente und
optimal präzisiert und in die Landschaft eingepasste Anlage erreicht werden.

wesentliche Für eine eingepasste Anlage ist die Erholungszone Camping und Strandbad (Ec) vorge-
Festlegungen und sehen. Mit der Einzonung und der GP-Pflicht wird keine neue Nutzung ermöglicht und

Vorschriften gegenüber dem Bestand sind keine wesentlichen Intensivierungen in Bezug auf die Nut-
zungsdichte verbunden. Ebenfalls hat die Einzonung keins Auswirkung auf den Ausbau-
grad. Das zulässige Bauvolumen für das Campingplatzgebäude wird im Gestaltungsplan
fixiert. Die Erholungszone ermöglicht lediglich die Erneuerung der bestehenden Anlage.
Die existierende Parkierungsanlage wird im GP belassen. Der nördliche Teil der Anlage
ist bereits heute teilweise asphaltiert. Eine Vergrösserung dieser Fläche ist nicht zulässig.

Die Duschen und das Lager des Strandbades liegen im Nahbereich des Fellibaches. Bei
einem Ersatz muss ein grösserer Abstand zum Bach vorgesehen werden, so dass der
Uferstreifen gemäss Ubergangsbestimmungen freigehalten wird. Der dafür vorgesehene
Baubereich B liegt daher verschoben zum bestehenden Gebäude. Die Gebäudedimensi-
onen (Gebäudegrundfläche und Höhe) eines Ersatzbaus in Baubereich B haben sich
nach den Ausmassen des bestehenden Duschengebäudes zu richten.

Ergebnis der Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 7. Februar 2019 gestellten An-
Genehmigungsprüfung tragen und Empfehlungen wurde mehrheitlich entsprochen.

Im Vorprüfungsverfahren wurde das vorhandene Wegesystem im Situationsplan als In-
formationsinhalt dargestellt. Entsprechend war damals ersichtlich, dass die Fläche für die
Aussengastronomie über den Weg hinausragt und der Wegenutzung wiederspricht. Das
Wegesystem wurde im Situationsplan für die Genehmigung entfernt und es gibt in den
Bestimmungen unter Ziffer 8 Absatz 2 eine Bestimmung, dass die Wege gegenüber der
heutigen Lage geringfügig in der Lage angepasst werden dürfen. Ebenfalls wurde die
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Fläche für die Aussengastronomie leicht reduziert. Das Ausmass der Fläche für die Aus-
sengastronomie wird als angemessen beurteilt.

Der Baubereich A wurde nicht wie in der Vorprüfung gefordert, auf das vorhandene Weg-
esystem angepasst. Da jedoch auch hier Ziffer 8 Absatz 2 der Bestimmungen zur Geltung
kommt und der Baubereich A eng entlang der Bauten mit Vordach gemäss des Richtpro-
jektes verläuft, wird das Ausmass des Baubereiches als angemessen bewertet.

Die asphaltierten Wege innerhalb des Campingplatzes, welche zukünftig asphaltiert wer-
den können, sind im Festsetzungsplan nicht dargestellt. Jedoch gibt es unter Ziffer 8 Ab-
satz 2 eine neue Bestimmung, welche die maximale Fläche an asphaltierten Wegen re-
gelt, was als zweckmässig eingestuft wird. Ebenfalls die chaussierten Wege sind im Situ-
ationsplan als solche nicht mehr erkennbar. Da die Wege nach Möglichkeit jedoch mit
einer Chaussierung zu erstellen sind (Ziffer 8 Absatz 2), die maximale Ausdehnung der
Wege definiert ist und entsprechend auch die maximale Fläche der asphaltierten Wege,
wird auch diese Regelung als rechtmässig und zweckmässig eingestuft.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde ist durch die Genehmigung
nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Priva-
ten und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der
Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt sowie der
genehmigten Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung samt Rechtsmittelbelehrung
zu veröffentlichen und aufzulegen.

Die Baudirektion verfügt:

l. Der öffentliche Gestaltungsplan Camping und Strandbad Türlersee, welche die Ge-
meindeversammlung Hausen am Albis mit Beschluss vom 5. Juni 2019 festgesetzt
hat, wird genehmigt.

II. Die Gemeinde Hausen am Albis wird eingeladen

Dispositiv l sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu veröf-
fentlichen;

diese Verfügung zusammen mit der kommunalen Planung sowie der genehmigten
Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung aufzulegen;

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht, der Fachstelle Bodenschutz des Amts für Landschaft
und Natur [nur bei Ein- und Auszonungen; für Nachführung der Fruchtfolgeflächen]
und dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen;

nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (OREB-Kataster) nachführen zu lassen;
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Mitteilung an

Gemeinde Hausen am Albis (unter Beilage von zwei Dossiers)

Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dosslers)

Walter Willa (gpw), Obstgartenstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis Katasterbearbei-

terorganisation [KBO]

Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Bodenschutz [nur bei Ein- und Aus-

zonungen; für Nachführung der Fruchtfolgeflächen]

Bund-ARE nach Massgabe von Art. 46 Abs. 1 Bst. a RPV

VERSENDET AM 1 6. DEZ. 2019
Amt für

Raumentwicklung

^
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Öffentlicher Gestaltungsplan
Campingplatz und Strandbad Türlersee

Situation

1:1000

Kanton Zürich
Gemeinde Hausen am Albis

Der Präsident: Der Schreiber:

BDV-Nr.

Von der Gemeindeversammlung  festgesetzt am 5. Juni 2019

Namens des Gemeinderates

Von der Baudirektion genehmigt am 

Für die Baudirektion:
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Grundlagedaten
Amtliche Vermessung / Kantonale Mehranforderungen:  GPW vom 22.8.2017

Daten der Amtlichen Vermessung 
Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen 
Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforde-rungen  der amtlichen Vermessung bestimmt. 
Die Bodenbe-deckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. 
Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb für deren Richtigkeit 
keine  Gewähr durch den Geometer besteht. N
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  Öffentlicher Gestaltungsplan 
Campingplatz und Strandbad Türlersee 

  Bestimmungen  

   

   

 Vom der Gemeindeversammlung festgesetzt am 5. Juni 2019 

 

Namens der Gemeindeversammlung 

Der Präsident: Der Schreiber: 

   

 

 Von der Baudirektion genehmigt am 

 

Für die Baudirektion: BDV-Nr. 
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  1. Zweck 

Ziele 

 

 

 

  

  

   

  2. Bestandteile und Geltungsbereich 

Bestandteile 

Geltungsbereich 

   

  3. Ergänzendes Recht 

Verhältnis zum übrigen 
Baurecht 

Schutzverordnung 
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Bestimmungen 
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Seebauten 

   

  4. Gestaltung 

Anforderungen 

Hindernisfreies Bauen 

   

  5. Nutzung 

Nutzweise Baubereiche 
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Bestimmungen 
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Aussengastronomie 

Nutzweise Campingbereich  

  

Nutzweise Strandbadbereich  

Unzulässige Nutzungen 
Uferstreifen 
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Bestimmungen 
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Veranstaltungen 

   

  6. Bebauung 

Bestandesbauten 

Baubereiche  

Gesamthöhe 

Dachgestaltung 

Technische Aufbauten 

Unterirdische Gebäude 
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Besondere Gebäude 

 

Terrainveränderungen 

   

  7. Umgebungsgestaltung 

Grundsatz 

Bepflanzung  
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  8. Verkehrserschliessung und Parkierung 

Zu- und Wegfahrt 

Campingplatzwege 

Öffentlicher Fussweg, 
Wanderweg 

Notzufahrt 

Veloabstellplätze 
 

Parkplätze 
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  9. Umwelt 

Nachhaltigkeit 

Archäologie 
 

 

Lärm 

Licht 

Düngung 

Hochwasserschutz 

Abfälle 
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  10. Schlussbestimmung 

Inkrafttreten 

Wiederherstellung 
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 1. Einleitung 

  1.1 Ausgangslage 

Situation 

 
Bestand 

Das Campingplatzgebäude mit Restau-
rant wurde 1958 erstellt 
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Absicht - Neubaubedarf 
 

Bebauungsidee / Neubau 

 

Einzonung Erholungszone 

BZO 
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Gestaltungsplanpflicht 

 

Zuständigkeit  

   

 1.2 Standortgebundenheit 

Bestehende Anlage 

Richtplaneintrag Erholungs-
gebiet  

Öffentliches Interesse  

   

 1.3 Bestandteile des Gestaltungsplanes 

Bestandteile 
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  2. Übergeordnete Vorgaben 

 2.1 Planungsrechtliche Grundlagen 

Kantonaler Richtplan 

Regionaler Richtplan 
Knonaueramt 

 

Kommunale Richtplanung 
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 2.2 Natur- und Landschaftsschutz 

BLN Gebiet 

Schutzverordnung Türlersee 

Natur und Landschafts-
schutzinventar 1980 
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Flachmoor 

   

2.3 Naturgefahren - Gewässer 

Gewässer 
Gewässerraum Türlersee 

Fellibach 

Gewässerökomorphologie 
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Gefahrenkarte 

 

   
 

2.4 Weitere Grundlagen 

Gewässerschutz 

 

 

Seebautenkataster 

 

 

Seezugang 
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Kataster der belasteten 
Standorte 

Archäologische Zonen 

Fruchtfolgeflächen 

  Fruchtfolgeflächen  Güteklasse der Nutzungseignung 
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Erschliessung mit dem  
öffentlichen Verkehr 

Wanderwege 
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 2.5 Gewässerraum, Gewässerabstand 

Fellibach 
Gewässerraum 

Uferstreifen Fellibach 

 Abschnitt Nr. breite Gewässersohle Breitenvariabilität Uferstreifen 

 3.0 1.3m ausgeprägt 9.3m 

 2.0 1.0m ausgeprägt 9.0m 

 1.2 2.2m eingeschränkt 10.2m 

 1.1 See - - 

Abstand gemäss §21 WWG 

Schema Abstand gemäss WWG §21  
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Türlersee 
Gewässerraum 
 

Uferstreifen 

Hinweise zur Nutzung im 
Uferstreifen 

Nutzungen im Uferstreifen Türlersee 
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 3. Dokumentation 
Projektvorschlag 

Ersatzneubau erforderlich 

Entwurf Neubau 

 
Ansicht Süd-Ost 
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4. Erläuterungen von  
Bestimmungen und Plan 

 4.1 Zweck (Ziff. 1) 

Neues Campingplatz-
gebäude 

 

Gesamtareal 

   

  3.2 Bestandteile und Geltungsbereich 
(Ziff. 2) 

Bestandteile  

Geltungsbereich  

   

  3.3 Ergänzendes Recht (Ziff. 3) 

Baurecht  
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  3.4 Gestaltung (Ziff. 4) 

Anforderungen 
 

 

Referenzbeispiele 
Camping Hegne DE  
© schaudt-architekten.de 

 

Badi / Kanustation Brunnen, 
© nietlisbach-holzbau.ch 

 

Badehaus Merlischachen LU 
© annenarchitektur.ch 
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  3.5 Nutzung (Ziff. 5) 

Nutzweise Baubereiche 
 

 

Aussengastronomie 
 

 

Campingbereich 
 

Steinplatten 
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Strandbadbereich 
 

Unzulässige Nutzungen im 
Uferstreifen 

Veranstaltungen 
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  3.6 Bebauung (Ziff. 6) 

Bestandesbauten 

Baubereiche 
 

Gesamthöhe 
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Dachgestaltung 
 

 

   

  3.7 Umgebungsgestaltung (Ziff. 7) 

Grundsatz 
 

Bepflanzung 
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 3.8 Verkehrserschliessung und Parkierung 
(Ziff. 8) 

Zu- und Wegfahrt 
 

Campingplatzwege 
Wege innerhalb des Campingplatzes 
und Strandbad 
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Öffentlicher Fussweg, 
Wanderweg (Seeweg) 
 

Wegnetz bei Schliessung des Seeweges 
für den Strandbadbetreib 

Notzufahrt 
 

Veloabstellplätze  
 

Installation 
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Anzahl 

Autoabstellplätze 
 

Parkplatz 
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Ausschnitt bewilligter Plan vom 1.3.1989 

Luftaufnahme 
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3.9 Umwelt (Ziff. 9) 
 

Archäologie 

Hochwasserschutz 

Naturschutz 

   

3.10 Schlussbestimmungen (Ziff. 10) 

Inkrafttreten 
 

Wiederherstellung 
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 5. Auswirkungen 

Grundsatz 

Nutzungsintensivierung 

Naturschutz 

Orts- und Landschaftsbild 

Boden, Wasser, Gewässer 
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Verkehr  

Ver- und Entsorgung 

 
 

Fazit 

Vorgaben überkommunale Richtpläne 

Vorgaben der Handlungsräume des 
kantonalen ROK 
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Abstimmung mit in Überarbeitung be-
findlichen regionalen Richtplänen 

Auswirkungen auf den Ausbaugrad 

Auswirkungen Nutzungsdichte 

Gesamtschau und Ausschöpfung ande-
rer Möglichkeiten 

   

  6. Ablauf und Mitwirkungs-
verfahren 

 6.1 Verfahren 

Verfahrensablauf 

 
Freigabe  

Mitwirkung 60 Tage 

 

 

Festsetzung 

Genehmigung 
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6.2 Vorprüfung 

Vorprüfungsbericht vom 
7. Februar 2019 
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Weitere Unterlagen 

   

 6.3 Bericht zu den Einwendungen 

Öffentliche Auflage 

keine Einwendungen 

   

  6.4 Anhörung 

Stellungnahmen Nachbar-
gemeinden und Region 



GEMEINDE HAUSENAIVI ALBIS
Zugerstrasse 10 l 8915 Hausen am Albis I Telefon O44 764 80 20 l gemeindeahausenxh l www.hausen.ch

Nutzungsplanung: Inkrafttreten der Teilrevision der
Bau- und Zonenordnung „Einzonung Campingplatz
Türlersee“ sowie des öffentlichen Gestaltungsplans
„Campingplatz und Strandbad Türlersee“
Betrifft
8915 Hausen am Albis

Bekanntmachung des Inkrafttretens
Die Teilrevision der Nutzungsplanung „Einzonung Campingplatz Türlersee“ sowie der öffentliche Gestaltungsplan
„Campingplatz und Strandbad Türlersee wurden von den Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen am Albis an der
Gemeindeversammlung vom 05. Juni 2019 und von der Baudirektion mit Verfügung vom 16. Dezember 2019
genehmigt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die
Teilrevision sowie der öffentliche Gestaltungsplan treten am Tag nach der Publikation in Kraft.



L Kanton Zürich
i“- . Amtsblatt

Rubrik: Raumplanung
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung
Publikationsdatum: KABZH - 10.01.2020
Meldungsnummer: RP—ZH02-0000000522
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
Gemeinde Hausen a.A., Zugerstrasse 10, 8915 Hausen am
Albis

Teilrevision „Einzonung Campingplatz Türlersee" und öffentlicher Gestaltungsplan„Campingplatz und Strandbad Türlersee", Genehmigung
Betrifft: 8915 Hausen am Albis
Bekanntmachung der kommunalen Festsetzung und der
Genehmigung der Baudirektion.
Die Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen am Aibis ha—
ben an der Gemeindeversammlung vom 05. Juni 2019 fols
gende Beschlüsse gefasst:
1. Die Teilrevision der Nutzungsplanung Camping Türlen
wird festgesetzt.
2. Der Öffentliche Gestaltungsplan Camping Türlen wird
festgesetzt.
3. Der Bericht gemäss Art. 47 der Raumplanungsverordnung
(RPV) wird zur Kenntnis genommen.
Die Baudirektion des Kantons Zürich hat mit Verfügung Nr.
19-1185 vom 16. Dezember 2019 die Teilrevision der Nut-
zungsplanung Camping Türlen genehmigt.
Die Baudirektion des Kantons Zürich hat mit Verfügung Nr.
19-1184 vorn 16. Dezember 2019 den Öffentlichen Gestal-
tungsplan Camping Türlen genehmigt.
Beschluss-{Verfügungsnummer: 19—1184 und 19—1 185
Beschluss-Nerfügungsdatum: 16.12.2019

Gerichtliche Entscheidinstanz:
Baurekursgericht Kanton Zürich

Rechtliche Hinweise:
Die Unterlagen liegen ab dem 10. Januar 2020 während 30
Tagen während den ordentlichen Öffnungszeiten zur Ein-
sicht auf dem Bauamt, Zugerstrasse 6, 8915 Hausen am Albis
auf (ä 5 Abs. 3 PBG).
Gegen den Festsetzungsbeschluss [die Zustimmung] der
Gemeindeversammlung sowie
gegen den Genehmigungsentscheid der Baudirektion kann
innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet,
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schriftlich Rekurs beim Baurekursgericht erhoben werden
(55 329 ff. PBG).
Frist: 60 Tage
Ablauf der Frist: 10.02.2020

Kontaktstelle:
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Der angefochtene
Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen oder genau zu be-
zeichnen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie
möglich beizulegen. Rekursentscheide
des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat
die im Verfahren unteriiegende
Partei zu tragen.

Rechtskraftbescheinigung
Gegen diesen Beschluss ist bis heute
beim Baurekursgericht kein Rechts-u
mittel eingelegt worden}.
Zürich, 6.5 . 2.020 Bauiekursöerioht

des ‚.'i{anton ”Furien
Die Kanziei
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 08.05.2020 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000634 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Gemeinde Hausen a.A., Zugerstrasse 10, 8915 Hausen am 
Albis

Inkrafttreten der Teilrevision der Nutzungsplanung „Einzonung Campingplatz Türler-
see“ sowie des öffentlichen Gestaltungsplans „Campingplatz und Strandbad Türlersee“, 
Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8915 Hausen am Albis  
Die Teilrevision der Nutzungsplanung „Einzonung Camping-
platz Türlersee“ sowie der öffentliche Gestaltungsplan 
„Campingplatz und Strandbad Türlersee wurden von den 
Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen am Albis an der 
Gemeindeversammlung vom 05. Juni 2019 und von der 
Baudirektion mit Verfügung vom 16. Dezember 2019 ge-
nehmigt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekurs-
gerichts ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Teilrevi-
sion sowie der öffentliche Gestaltungsplan treten am Tag 
nach der Publikation in Kraft. 
Beschluss-/Verfügungsnummer: Gemeindeversammlung 
Beschluss-/Verfügungsdatum: 05.06.2019 

Gerichtliche Entscheidinstanz:  
Baurekursgericht des Kantons Zürich 

Rechtliche Hinweise:  
Frist: 60 Tage 
Ablauf der Frist: 08.06.2020 

Kontaktstelle:  
Gemeinde Hausen a.A. Zugerstrasse 10 8915 Hausen am 
Albis
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